
nen direkt miteinander zu konfrontieren, 
um Widersprüche in ihren Aussagen zu klä
ren sowie sich ein unmittelbares Bild vom 
Wahrheitswert der von ihnen vermittelten 
Informationen zu machen. Die Notwendig
keit der grundsätzlichen mündlichen Ver
nehmung ergibt sich zum anderen daraus, 
daß nur so der Angeklagte und sein Ver
teidiger die Möglichkeit erhalten, Fragen 
an den Zeugen zu stellen und damit durch 
die Wahrnehmung des Rechts auf Verteidi
gung zur Wahrheitsfindung beizutragen. 
Deshalb ist die Verlesung von Protokollen 
nur in den gesetzlich festgelegten Fällen 
statthaft.

Wird eine Zeugenaussage verlesen, sind 
nicht durch Verteidiger vertretene Ange
klagte auf die Bedeutung und die Folgen 
der Verlesung hinzuweisen. Der gemäß 
§ 225 Abs. 4 erforderliche Gerichtsbeschluß 
muß exakt angeben, worauf die Not- 

. Wendigkeit der Verlesung gestützt wird.
Im Interesse der Exaktheit der Beweisfüh
rung kann auch von der Möglichkeit der 
Vernehmung durch einen beauftragten 
oder ersuchten Richter Gebrauch gemacht 
werden (§ 210).

Ähnlich verhält es sich auch mit der 
Notwendigkeit, Beweisgegenstände vorzu
legen. Erst auf der Grundlage der eigenen 
Anschauung ist das Gericht in der Lage, den 
Beweiswert des konkreten Gegenstandes zu 
bestimmen. Die eigene Anschauung ist mit
unter auch erforderlich, um einem Sachver
ständigengutachten über Beweisgegen
stände mit Sachkunde folgen zu können. 
Letztlich ist die Vorlage der Beweisgegen
stände überhaupt erst der Beweis für ihre 
tatsächliche Existenz, von der sich das Ge
richt hier selbst empirisch überzeugen kann. 
Die Existenz des Beweisgegenstandes und 
all dessen, was das Gericht selbst an ihm 
wahrnehmen kann, wird damit für das Ge
richt zur Tatsache — zur Erkenntnis, deren 
Wahrheitswert mit Gewißheit bestimmt 
ist.

Auch Aufzeichnungen sind dem Gericht 
grundsätzlich im Original vorzulegen. Ist 
dieses aus Gründen, die die Organe der so
zialistischen Strafrechtspflege nicht zu ver
treten haben, nicht möglich (wenn z. B. bei 
einem Film das Original nicht mehr ab
spielfähig ist), so kann ausnahmsweise eine 
Kopie zur Kenntnis gebracht werden.28 In

diesem Fall müssen jedoch in der Beweis
würdigung die Mittel und Methoden der 
Erlangung der Kopie dahingehend kritisch 
gewürdigt werden, ob irgendwelche Abwei
chungen der Kopie gegenüber dem Original 
entstanden sein können.

Bei der Vorlage von Beweisgegenstän
den und Aufzeichnungen ist besonders dar
auf zu achten, daß sie wirklich im „erfor
derlichen Umfang“ zur Kenntnis gebracht 
werden, d. h. in dem Umfang, der für ihre 
allseitige Würdigung als Beweismittel er
forderlich ist und der ausreicht, die zum 
Gegenstand der Beweisführung gehören
den Tatsachen zu belegen.

5.5.4.
Der Grundsatz
der Gesetzlichkeit der Beweisführung
Dieser für das Strafverfahren unmittelbar 
aus Art. 99 Verfassung (insbes. Abs. 1, 3, 4) 
herzuleitende Grundsatz ist in § 23 konkre
tisiert.

Aus dem Grundsatz der Gesetzlichkeit 
der Beweisführung ergeben sich für die 
Organe der sozialistischen Strafrechtspflege 
folgende Anforderungen:
a) Der Beweis darf nur auf der Grundlage 

der gesetzlich zugelassenen Beweismit
tel geführt werden.

b) Die Beweismittel müssen auf dem ge
setzlich vorgeschriebenen Wege erlangt 
worden sein.

c) Kein Beweismittel besitzt eine im vor
aus festgelegte Beweiskraft.

d) Gesetzlich nicht ausdrücklich zugelas
sene oder auf ungesetzlichem Wege er
langte Beweismittel dürfen für die Be
weisführung nicht verwendet werden. 
Entsprechend dieseh Anforderungen

muß deshalb davon ausgegangen werden, 
daß § 24 eine vollständige Aufzählung der 
im Strafverfahren zulässigen Beweismittel 
gibt und andere Beweismittel für die Be
weisführung nicht verwendet werden dür
fen. Zur Gesetzlichkeit der Beweisführung 
gehört ferner, daß die in den Beweismitteln 
jeweils enthaltene Information in Bezie
hung zu solchen Tatsachen steht, die zum 
Gegenstand der Beweisführung gehören.

28 Vgl. „BG Cottbus, Urteil vom 28. 7. 1969“ 
und Anmerkung von H. Pompoes/ 
R. Schindler, Neue Justiz, 1970/4, S. 123 f.
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